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Bundesland 

Salzburg 

Kurztitel 

Kollegialorgane-Sitzungsentschädigungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl. Nr. 40/1975 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 139/1993 

§/Artikel/Anlage 

Art. 1 § 2 

Inkrafttretensdatum 

31.12.1993 

Außerkrafttretensdatum 

30.09.1996 

Text 

Sitzungsgeld 
 

§ 2 
 

(1) Das Sitzungsgeld gebührt teilnehmenden Mitgliedern für jeden Tag, an welchem eine oder mehrere 
Sitzungen des Kollegialorganes stattfinden. Als Sitzung gilt auch eine kommissionelle Tätigkeit des Organes 
außerhalb seines Amtssitzes. 

(2) Die Höhe des Sitzungsgeldes beträgt unter Zugrundelegung der nach den für Landesbeamte jeweils 
geltenden reisegebührenrechtlichen Vorschriften bestimmten vollen Tagesgebühr für Mitglieder 

 a) des Landesagrarsenates und der Grundverkehrslandeskommission 130 v.H., 

 b) einer anderen Landesbehörde 100 v.H. und 

 c) eines sonstigen Kollegialorganes 65 v.H. 

dieser Gebühr. 

(3) Für den Vorsitzenden des Kollegialorganes erhöht sich das Sitzungsgeld nach Abs. 2 um ein Drittel. Für 
Mitglieder, die dem richterlichen Stand angehören und als solche zu Mitgliedern bestellt worden sind, beträgt 
das Sitzungsgeld 200 v.H. der vollen Tagesgebühr; eine Erhöhung nach dem ersten Satz findet nicht statt. 

(4) Bruchteile von Schillingbeträgen, die sich bei der Berechnung des Sitzungsgeldes ergeben, sind auf den 
nächsten vollen Schillingbetrag aufzurunden. 

(5) Das Sitzungsgeld ist von Amts wegen anzuweisen. 


